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1. Antragstext

C.1.2.4 (neu) Ressourcenausgleich in Volksschule und Kindergarten für sozial stärker
belastete Gemeinden.

- Erläuterung des Handlungsziels: In der Volksschule und im Kindergarten sollen sozial stärker
belastete Schulgemeinden durch ein Ressourcenausgleichmodell besser unterstützt werden.

2. Begründung

Gemeinden mit einem hohen Anteil an Familien mit sozialen Belastungen (niedriger sozioöko-
nomischer Status, tiefes Bildungsniveau, Migrationshintergrund etc.) entstehen im Volksschulbe-
reich massiv höhere Kosten als anderen Gemeinden. Ziel dieser neuen Ressourcensteuerung ist
eine möglichst bedarfsgerechte Zuteilung der Ressourcen für die integrative Schulung.

3. Stellungnahme des Regierungsrates

Die Idee, einen Lastenausgleich unter Gemeinden auch mit sozialen und volkswirtschaftlichen
Komponenten anzureichern, ist nicht grundsätzlich falsch. Der Sozialindex kann somit in einem
Kanton durchaus Teil eines anzustrebenden, möglichst gerechten und einfachen Aufgaben-, Fi-
nanz- und Lastenausgleichs sein. Zentral ist dabei aber in jedem Fall, dass die Finanzkraft und
die sozialen Belastungsfaktoren sowohl unabhängig als auch in der gegenseitigen Wechselwir-
kung betrachtet werden.

Gemäss C 1.7.1 des Legislaturplanes sollen die Aufgabenfelder zwischen Kanton und Gemeinden
sowie der innerkantonale Finanz- und Lastenausgleich nach NFA-Grundsätzen neu gestaltet und
als Ganzes betrachtet werden. Damit soll auch der indirekte Finanzausgleich „Bildung“ durch
ein NFA-kompatibles System abgelöst werden, das den unterschiedlichen sozialen Belastungen
der Gemeinden Rechnung trägt. Die Forderung der SP-Fraktion ist somit im Legislaturprogramm
unter dem Kapitel „Zusammenarbeit auf allen Staatsebenen intensivieren“ Teil des dortigen
Projektes. Wenn der Kantonsrat dies mit einem ausdrücklichen Planungsbeschluss festhalten
will, wehren wir uns nicht dagegen.
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4. Antrag des Regierungsrates

Erheblicherklärung.

Andreas Eng
Staatsschreiber

Vorberatende Kommission

Bildungs- und Kulturkommission

Verteiler

Departement für Bildung und Kultur (5) KF, VEL, YJP, DK, LS
Amt für Volksschule und Kindergarten
Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen
Amt für Kultur und Sport
Aktuarin BIKUKO
Parlamentsdienste
Traktandenliste Kantonsrat


